
nlw Fachhochschule 
Nordwestschweiz 

Umsetzung der Richtlinie zur visuellen Überwachung (Videoüberwachung) an der 
FHNW am FHNW Campus Muttenz 
Stand: 9.9.2025 

Gestützt auf die Richtlinie zur visuellen Überwachung (Videoüberwachung) an der FHNW 
vom 1. Juli 2025.

Zuständige Stellen 

Gemäss Ziff. 3 und 4 Richtlinie Videoüberwachung, ist der Campusleiter, die Campusleiterin, 
resp. der Sitzleiter, die Sitzleiterin für die Videoüberwachung und die Durchführung der Über­
wachung verantwortlich und ernennt eine verantwortliche Person für die Auswertung sowie eine 
verantwortliche Person für die technische Durchführung inkl. Wartung. Die ernannten Stellen 
bzw. Personen werden nachfolgend näher bezeichnet. 

Verantwortliche Personen Durchführung der Überwachung 
Robin Kunz Co - Campusleitung Muttenz 
Katy Schwarz Co - Campusleitung Muttenz 

Verantwortliche Personen Auswertung 
Robin Kunz Co - Campusleitung Muttenz 
Katy Schwarz Co - Campusleitung Muttenz 
Markus Schumacher Sicherheitsbeauftragter CMU 
Nicolas Battais Leiter Gebäudeinformatik 

Verantwortliche Personen Betrieb/Wartung 
Nicolas Battais Leiter Gebäudeinformatik CMU 
Pascal Kegreiss Mitarbeiter Gebäudeinformatik CMU 
Roger Hefti Mitarbeiter Gebäudeinformatik CMU 

Auswertung der Daten 
Für eine Auswertung von Bilddaten ist die Anwesenheit je einer verantwortlichen Person der 
Rolle «Auswertung» und «Betrieb/Wartung» notwendig. Deren Anwesenheit wird über einen 
entsprechenden Passwortschutz sichergestellt. 
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